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Ordnung über Bucheckern.
9) Vom 14. September 1916.
Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen

men usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.
folgende Verordnung erlassen:

I. Wer Bucheckern sammelt, hat die gesammelten
an den Kriegsausschuß sür pflanzliche und tierische

md Fette, G. m. b. H. in Berlin oder an die von
*'timmten Stellen zu liefern.

' gilt nicht:
i selbstgewonnenesSaatgut , welches der Forst-

ngentümer oder der sonstige Forstnutzungsberechtigte
zum künstlichen Anbau benötigt;
sür Mengen, die als Saatgut an Personen geliefert
weiden, die zum Samenhandel vom Kriegsausschusse
zugelassen sind;
sür die zur Herstellung von Oel in der Wirtschaft
des Sammlers sowie des Jorsteigentümers und seiner
bei der Sammlung beteiligten Beamten erforderlichen
Mengen, jedoch nicht für mehr als t/i  der gesammelten
Menge und höchstens für 25 Kilogramm Bucheckern
für den einzelnen Hausstand,

sie zur Herstellung von Oel (Abs. 2 Nr . 3) zurück-
Eenen Mengen dürfen nur bei Vorlegung und Ab-

eines Erlaubnisscheins verarbeitet und zur Ver-
g angenommen werden.
Ortsbehörde des Wohnorts des Sammlers stellt

Maubnisscheine aus . Die Scheine sind von dem
weiter der Ortsbehörde allwöchentlich zurückzugeben

Wer mit Beginn des 1. November und des 1
'« 1916 mehr als 5 Zentner gesammelte Buch

Gewahrsam hat, hat die vorhandene Menge dem
Ausschuß anzuzeigen. Die Anzeige ist spätestens
tut6. November und 6. Dezember 1916 zu erstatten

^zeigepflicht erstreckt sich nicht auf die im § 1 Abs
tonten Mengen.
" >en, die sich mit Beginn des 1. November oder

iber 1916 unterwegs befinden, sind unverzüglich
pfang vom Empfänger anzuzeigen.

*• Der Kriegs ausschuß oder die von ihm bezeich
Stellen haben die nach § 1 zu liefernden Bucheckern

tkhmen und einen angemessenen Preis für sie zu
' dessen Höchstgrenze der Reichskanzler bestimmen

Der Preis schließt die Kosten der Lieferung bis
Mten Bahnstation des Verpflichteten ein.

* Lieferungspflichtigehat die Bucheckern bis zur
tsüe aufzubewahren und pfleglich zu behandeln.

£ ■ Der Lieferungspflichtigehat dem Kriegsausschuß
von ihm bestimmten Stellen anzuzeigen, von

g *Zeitpunkt ab er zur Lieferung bereit ist. Erfolc
^ahme nicht binnen zwei Wochen nach diesem Zeit-

S- » M m, .»«- btt  LtztzmM VW !« Lt ! 8 ls ! D «? R°ichN<mzin kann Ansnahmn MN dm
dem Zeitpunkt, an dem

und den Umfang des Sammelns fest. Sie bestimmt
ferner, inwieweit die Sammler Einrichtungen zum
Sammeln , Reinigen und zum Wegschaffen der Bucheckern
treffen dürfen. Sie bestimmt auf Antrag des Eigentümers
oder sonstigen Forstnutzungsberechtigten, welche Vergütung
ihm zu zahlen ist.

lieber Streitigkeiten, die sich aus der Durchführung
des Abs. 1 ergeben, entscheidet endgültig die höhere Ver¬
waltungsbehörde.

§ ii . Die zuständige Behörde kann in ihrem Bezirke
Lagerräume für die Aufbewahrung der Bucheckern gegen
eine angemessene Vergütung in Anspruch nehmen. Bei
Streitigkeiten setzt die höhere Verwaltungsbehörde die
Vergütung endgültig fest.

§ 12. Die Landeszentralbehörden erlassen die Vor¬
schriften zur Ausführung dieser Verordnung. Sie können
bestimmen, daß Zuwiderhandlungen mit Gefängnis bis
zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehn¬
hundert Mark bestraft werden.

§ 13. Mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft:

1. wer Vorräte, zu deren Lieferung er nach § 1 ver-
pflichtet ist, beiseiteschafft, zerstört, verarbeitet, ver¬
braucht oder an einen anderen als den Kriegsaus¬
schuß oder die von ihm bestimmten Stellen liefert;

2. wer Bucheckern verfüttert oder den Bestirnmungen
über das Eintreiben von Schweinen zuniderhandelt;

3. wer Bucheckern der Vorschrift im § 1 Abs. 3 zuwider
ohne Erlaubnisschein verarbeitet oder ohne Abnahme
des Erlaubnisscheins zur Verarbeitung annimmt.

8 14. Bucheckern, die aus dem Ausland einschließlich
der besetzten Gebiete in das Reichsgebiet eingeführt werden,
sind von dem Einführenden an den Kriegs ausschuß oder
die von ihm bestimmten Stellen zu liefern. Als Ein¬
führender gilt, wer nach der Einfuhr der Bucheckern im
Inland zur Verfügung über sie für eigene oder fremde
Rechnung berechtigt ist.

Befindet sich der Verfügungsberechtigte nichts im_ In-

aBettberminbenmg auf taft & ttKpl Ä -' .§ ^ bSS ?TS.,, SÄSfe - |£ SÄ ,** ta,# “ Z.,.-
Lieferungspflichtige hat nach näherer Anweisung desReichs- Verordnung über die Verarbeitung von Bucheckern
kanzlers den Zustand' festzustellen, m dem sich die Buch- Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl S. 670) wird
eckern im Zeitpunkt des Gefahruberganges befinden; rm f \ ^ 19

or  fcprr Qitftrmh rtnrhz  I ^Trl9Streitfall hat er den Zustand nachzuweisen.
5. Ist der Lieferungspflichtige mit dem vom Kriegs-

ansschusse gebotenen Preise nicht einverstanden, so setzt die
jähere Verwaltungsbehörde den Preis endgültig fest. Für
die Festsetzung ist maßgebend der Zustand der Bucheckern
zur Zeit des Gefahrüberganges (§ 4 Satz 4). Die höhere
Verwaltungsbehörde darf die nach § 3 festgesetzten Preis¬
grenzen nicht überschreiten. Sie bestimmt, wer die baren

Berlin,  den 14. September 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr . Helfferich.** %
Montabaur,  den 26. September 1916.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Das Sammeln von Bucheckern in den Staatswaldungen

Auslagen des Verfahrens zu tragen hat . If0u grundsätzlich für Rechnung der Verwaltung erfolgen.
Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht aus die endgültige «at bie  Verwaltung das Sammeln für eigene Rechnung

Festsetzung des Uebernahmepreises zu liefern, der Kriegs- ^ stellt, so können diejenigen Personen, die sich an dem
ausschuß vorläufig den von ihm für angemessen erachteten Sammeln gegen Lohn mit Eifer beteiligt haben. Erlaubnis-
Preis zu zahlen. scheine für den eigenen Bedarf in bestimmten hierzu an-

6. Erfolgt die Ueberlaffung nicht freiwillig, so wird gewiesenen Beständen ohne Entgelt erhalten. Auf die
das " Eigentum auf Antrag des Kriegsausschusses durch Verfügung vom 1. Sept . 1915 Kreisblatt Nr . 143 weise
Anordnung der zuständigen Behörde auf ihn oder die von ich dieserhalb hin. Die Fürstlich Wiedische Rentkannner
ihm in dem Antrag bezeichnet Person übertragen . Die in Neuwied hat das Einsammeln von Bucheckern in ihren
Anordnung ist an den Besitzer zu richten. Das Eigentum Waldungen unter Beachtung folgender Maßnahmen ge-
geht über, sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht. stattet:

7. Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach> 1. Die Forstbehörde bestimmt die Waldorte, in denen
Abnahme. Für streitige Restbeträge beginnt die Frist mit
dem Tage, an dem die Entscheidung der höheren Ver¬
waltungsbehörde dem Kriegsausschusfe zugeht.

§ 8. Der Kriegsausschuß hat für die alsbaldige Ver¬
arbeitung der übernommenen Bucheckern zu sorgen. Er
hat das gewonnene Oel nach den Weisungen des Reichs¬
kanzlers abzugeben. Für die bei der Oelgewinnung an¬
fallenden Oelkuchen und Oelmehle sind die Vorschriften
über Futtermittel maßgebend.

Bucheckern gesammelt werden können und teilt den
betr. Bürgermeistern dies mit.

2. Das Einsammeln geschieht an bestimmten Tagen
unter persönlicher Aufsicht und Kontrolle des betr.
Försters.

3. Das Sammeln muß bis zum Beginn der Treib¬
jagden (Anfang November) beendet sein.

Auf § 1 b und tz 2 der Verordnung vom 14. Sept.
1916 wollen Sie die Einwohner Ihrer Gemeinde be-

Die Landeszentralbehörden können verlangen, daß auf sonders aufmerksam machen. Es bleibt denselben uber-
je 100 Kilogramm aus ihren Gebieten abgelieferter Buch- lassen, die Verarbeitung der Bucheckern zu Oel vornehmen
eckern bis zu 4 Kilogramm Oel und bis zu 20 Kilogramm zu lassen wo sie wollen. Die Erlaubnisscheme zur Her-
Oelkuchen oder Oelmehl an sie oder die von ihnen be- stellung von Oel haben Sie auszustellen. Die Anzergen
zeichneten Stellen geliefert werden. gemäß 8 2 der vorgenannten Verordnung sind mrr zur

§ 9 Bucheckern dürfen nicht verfüttert werden. Weitergabe vorznlegen. Dabei ist von den Lreferungs-
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be- pflichtigen angeben zu lassen, wann sie zur Lieferung bereit

stimmten Behörden können Ausnahmen von dem Verbote sind. Sie wollen dafür Sorge tragen, daß die Anzergen
zulassen, insbesondere bestimmen, ob und inwieweit das rechtzeitig erstattet werden. Verlesene Buch ein sind Buch-
Eintreiben von Schweinen zugelassen werden kann. eckern, welche keinerlei Vermengungen vou Laub, Holz,

8 10 Soweit die Eigentümer von Forsten oder die Erde, Fruchtkapseln und tauben Samen enthalten . Die
sonstigen Forstnutzungsberechtigtennicht bereit oder nicht Ablieferung erfolgt am zweckmäßigsten, allmöchentlich an
in der Lage sind, die bei ihnen anfallenden Bucheckern zu Sie gegen Empfangsbescheinigung, dre Geldauszahlung
sammeln kann die zuständige Behörde andere Personen nach Beendigung der Bucheckernernte vom 15. November
zum Sammeln ermächtigen. ab durch die Gemeindekaffe gegen Vorzeigung der An-

Die zuständige Behörde setzt die näheren Bedingungen snahmebeschemigung. Da durch dreses Verfahren dre Der-



antwortung für gute Ablieferung der zur menschlichen
Nahrung dienenden Bucheln auf die Gemeinde übergeht,
wird auf die sachgemäße Behandlung der angekauften
Samenmengen bis zur Ablieferung an den Kriegsaus¬
schuß besonderes Gewicht zu legen sein.

Für das Sammeln und die Aufbewahrung der Bucheln
diene nachstehendes zur Beachtung.

Das Sammeln der Bucheln erfolgt in der Regel nach
dem natürlichen Abfall. Vor dem 15. Oktober zu sammeln
empfiehlt sich nicht, da erfahrungsgemäß meist tauber
Samen gesammelt werden würde. Bucheln für die Oel-
mühlen sammelt man gerne vor dem Abfall, indem man
die fruchttragenden Aeste mit umwickelten Aexten in kurs
geführten Schlägen abklopft und die Bucheln auf unter
gebreitete Tücher fallen läßt.

Die schon abgefallenen Früchte werden mit der Hand
aufgelesen oder durch Zusammenfegen und nachfolgende
Aussonderung der Früchte mittelst ' auslesens , Werfens
und siebens der zusammengefegten Masse gewonnen. Für
alles Sammeln sind tunlichst nur trockene Tage zu wählen.
Auch an diesen sollte das Sammeln erst nach dem Ab¬
trocknen des Taus beginnen. Das Sammeln der Bucheln,
die zur Oelbereitung dienen sollen, muß, soweit es nich
vor dem Abfall geschieht, möglichst bald nach diesem statt¬
finden, weil ein längeres Liegen der Bucheln im Walde
den Geschmack des Oels beeinträchtigt. Die Bucheln
müssen trocken und kühl aufbewahrt werden. Die Auf¬
bewahrung kann erfolgen auf Speicherböden oder im
Freien . Die erstere ist die beste und sicherste. Je mehr
Waldfeuchtigkeit den Früchten noch anhaftet, desto niedriger
müssen Sie geschüttet, desto luftiger muß der Boden ge¬
halten , desto häufiger müssen die Früchte umgestochen
werden. Die Früchte dürfen keinesfalls höher als 20 bis
30 Zentimeter geschüttet und müssen anfangs und solange
sie noch äußere Feuchtigkeit zeigen, täglich ein bis zweimal,
später alle 2 Tage einmal umgestochen werden. Nur au
diese Weise erhält man lufttrockenes zur Ablieferung an
den Kriegsausschuß und zur Oelbereitung geeignetes
Material.

lieber die Zahlung des Preises für die Bucheckern er¬
geht später besondere Verfügung.

Wegen der Wichtigkeit der Bucheckernsammlungdar
ich wohl erwarten, daß Sie dieser Angelegenheit ein be¬
sonderes Interesse zuwenden und den Einwohnern Ihrer
Gemeinde das Sammeln der Bucheckern in den Gemeinde¬
waldungen dringend empfehlen. Ueber den Erfolg Ihrer
Bemühungen werde ich später Bericht einfordern.

Der König!. Landrat : Bertuch.

Montabaur,  den 29. Septbr . 1916.

über die Festsetzung von Höchstpreisen für
MitH im Unterwesterwaldkreis.

Auf Grund des 8 1 des Gesetzes betr. Höchstpreise vom

F ^ ISt 1914  und der dazu erlassenen Ausführungs¬
bestimmungen vom gleichen Tage wird für den Unter-
wefterwaldkreis folgende Verordnung erlassen:

8 1. Der Preis für das Liter guter Vollmilch
beträgt beim Verkauf durch den Erzeuger höchstens
88 Pf ., beim Verkauf durch Händler höchstens 30 Pf.
Bei Lieferung der Milch bis ins Haus darf ein Aufgeld
von nicht über 2 Pf . für das Liter gefordert werden.

8 2. Zuwiderhandlungen werden gemäß 8 6 des
Höchstpreisgesetzesbis zu einem Jahr Gefängnis oder
mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark bestraft.

§ 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung im Kreisblatt in Kraft. Der Zeitpunkt
des Außerkrafttretens wird später durch besondere Ver
ordnung bestimmt.

Die im Kreisblatt Nr. 39 veröffentlichte Milchhöchst¬
preisverordnung vom 7. März 1916 wird hiermit aufge
hoben.

Montabaur,  den 29. September 1916.
Der König!. Landrat : Bertuch.

Die Erhöhung der Milchhöchstpreiseist in der be¬
stimmten Erwartung erfolgt, daß die Landwirte und Vieh-
halter alle nur irgendwie entbehrliche Milch abgeben, da¬
mit der z. Zt . im Kreise bestehenden erheblichen Milch¬
knappheit gesteuert wird . Ich hoffe, daß die allgemeinen
Klagen über mangelhafte Milchversorgung angesichts der
oben von mir getroffenen Maßnahmen zum großen Teil
verstummen werden.

Die Herren Bürgermeister des Kreises wollen obige
Verordnung wiederholt ortsüblich bekanntmachen und ihre
ordnungsmäßige Ausführung genau  überwachen . Et¬
waige Zuwiderhandlungen sind sofort  zur Anzeige zu
bringen.

Der König!. Landrat : Bertuch.

Nachtrag
Nr. IV II 1700/9. 16. K. R. A.

zu der Bekanntmachung, betreffend Beschlag¬
nahme baumwollener Spinnstoffe und Garne

(Spinn- und Webverbot)
fNr. IV. II . 1700/2. 16. K. R. A. und IV. II . 5700/4

16. K. R. A.j , vom 1. Oktober 1916.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Ersuchen

des Königlichen Kriegsministeriums mit dem Bemerken zur
allgemeinen Kenntnis gebracht, daß jede Zuwiderhandlung
auf Grund der Bekanntmachung über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915(Reichs-Gesetzbl. S.
357) in Verbindung mit den Ergänzungsbekanntmachungen
vom 9. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645) und 25.
November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778)*) bestraft wird,
soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
verwirkt sind.

Artikel I.
Im 8 3 des Spinn - und Webverbots wird die

Bestimmung der Ziffer 3 wie folgt geändert: Von der
Beschlagnahme bleiben frei

2:. :
3. Die am 1. April 1916 vorhandenen Bestände an

fertiger Putzbaumwolle.
Artikel II.

Im 8 6 des Spinn - und Webverbots werden die
Bestimmungen unter Ziffer 2, 3 und 4 aufgehoben. An
ihre Stelle tritt als Ziffer 2 folgende Bestimmung:

2. Garn- und Zwirnabfälle (8 2 Nr. 2) und Weberei¬
kehricht. der nicht gemäß 8 3 Ziffer 1 beschlagnahme¬
frei ist, dürfen in Mengen unter 2 000 kg an
Händler veräußert werden, unterliegen jedoch dem
Verarbeitungsverbot. Unzulässig ist die Veräuße¬
rung an Selbstverarbeiter (Reißereien, Putzwollfab-
riken usw.)

Mengen von 2000 kg und darüber find der Aktien¬
gesellschaft zur Verwertung von Stoffabfällen Berlin,
Bellevuestraße 12a, anzubieten.

Artikel III.
Die im 8 3 des Spinn - und Webverbots den Baum¬

wollspinnereien bis auf Widerruf erteilte Erlaubnis,
Baumwollabfälle ohne Belegschein oder Freigabeschein auf
Vorrat zu verspinnen, wird hiermit widerrufen.

Artikel IV.
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Oktober 1916 in

Frankfurt a. M ., den 1. Oktober 1916.
Verkündende Behörde:

Stellv . Generalkommando
XVIII . A. K.

Coblenz , den I. Oktober 1916.
Verkündende Behörde:

a 1 15204. Kommandantur der Festung
_ Coblenz -Ehrenbreitttei « .

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1.
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft

beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft, oder
em anderes Veräußerungs. oder Erwerbsgeschäft über ihn ab.
fCQliCpi f

3.  wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu ver-
wahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den nach 8 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen zu¬widerhandelt. 0

Nachtrag
Nr. W. II. 1800/9 . 16. K. R. A.

zu der Bekanntmachung über Höchstpreise
für BamnwoWmnftoffe und

»numwollgekninftr
[9fr. W . II. 1800/2 , 16. K. R. A. und

W, II. 1800/5. 16. K. R. AZ.
Vom 1. Oktober 1916.

die Aenderung dieses Gesetzes vom 2i
(Reichs-Gesetzbl. S . 25), vom 23. September,
Gesetzbl. S . 603) und vom 23. März 1916
S . 183) bestraft werden*), sofern nicht * **
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen

Artikel I.

Preistafel 2 Ziffer 1 erhält folgende Fg»
I. Rohe einfache Garne nach dem System

Dreizylinder-Spinnerei hergestellt, auf $ ^
1 ^c.ri x. _c
1. Garne ausschließlich aus amerik̂ r~ ‘ .

Nlddliu
alle Drehungen . fiij

Baumwolle ,Nr.20 englich für alle Dr ^
ausschließlich aus fully good middr^mt- n — m_
oder höheren  Klassen, Nr. 20 el

2. Garne aus amerikanischer Baumwoll-
mischt mit Baumwolle anderer 9*-
jedoch mit mindestens einem Drittel de« n?'
wichts in Baumwolle amerikanischer .
Nt . 20  englisch für alle Drehungen

Für Garne von Nr . 45 an ausmä̂ '
werden die Höchstpreise nach einem
preise von 3,65 Mk. für Nr . 20 2 » '
berechnet. enB“fo

3. Garne
a) aus Mischungen von weniger als em»,.

Drittel amerikanischer Baumwolle mü
Baumwolle anderer Herkunft, Nr ntt20englisch für alle Drehungen

b) aus ostindischer oder ähnlicher Baumnmll/
Nr. 20 engUIch für <4 Drehung« °°>,

c) aus Baumwolle mit einem Zusatz Nuu
Linters, Baumwollabfällen, Kunstbaus
wolle oder nichtbaumwollenen @ntn»
stoffen. Nr. 20 englisch für alle Dm
ungen . 1

Für wollgemischte Garne darf etz,
angemessener Zuschlag berechnet werden
der dem Prozentsatz des Wollgeh+
entspricht.
Für Dreizylindergarne mit weniger+ s

H. Gehalt an Baumwolle (nicht Linters Ai
oder Kunstbaumwolle) bestimmt sich
preis nach Ziffer V a.

Für Garne von Nt . 30 englisch an an
werden die Höchstpreise nach einem Gran
von 3,45 Mark für Nr. 20 englisch, sch
von Nr . 45 an aufwärts nach einem Giun
von 3,65 Mk. für Nr . 20 englisch berechne

Für abweichende Nummern der unter Nr. 1 iiz
nannten Garne aller Drehungen mit Ausnahv
Schußgarn der Nr . 42 und 44 englisch gilt folgende
Nr. bis 8 10/12 14 16 18 20 22

-12 -10 ~ -8 —6 —3~^ ~+ 8
28 30 32 34 36 38 40 50

+32 -(- 40 ->-50 -J—62 + 70 —J—75 + 80 -f -120-j-170
Höhere Nummern als Nr . 70 je um 8 Pfq

Zwischennummern im Verhältnis . HM
Für Schußgarn Nr. 42 gilt der Preis des entswü

Kettgarnes Nr. 36, für Schußgarn Nr. 44 gilt der
des entsprechenden Kettgarnes Nr. 38.

Für gekämmte Garne der Ziffer 1 darf ein ßu
von höchstens 85 Pfg. für das Kilogramm in Anse
bracht werden.

Artikel II.
Preistafel 2 Ziffer V a erhält folgende Fassung

a) Nach dem Dreizylindersystem gesponnen fj
Nr . 6 englisch.

Abweichende Nummern nach folgender Abstufim
3/5 6 8 10 12 14 16 18

-2 — + 7 + 14 + 21 + 28 + 35~ + 40
Nr . 20 englisch . . . . .

Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 4. Juni 1851, — in Bayern auf Grund des Baye¬
rischen Gesetzes über den Kriegszustand vom 5. No¬
vember 1912, in Verbindung mit der Allerhöchsten Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914, — wird nachstehende Be¬
kanntmachung mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis
gebracht, daß Zuwiderhandlungen nach der Vorschrift
deS. Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914
(Rerchs-Gesetzbl. S . 339) in der Fassung vom 17. Dezember
1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516), der Bekanntmachungen über

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
zehntaufend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2.  wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auf

durch den die Höchfchreise überschritten werden oderj
einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung(!
betroffen ist, beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zumä
non Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind
nachkommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise fl
sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht;

6. .wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwider!
Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nr. 1 oder2

Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu b-
um den der Höchstpreis überschritten worden ist oder in den
der Nr. 2 überschritten werden sollte; übersteigt der Minde
zehntausend Mark, so ist auf ihn zu erkennen. Im Falle nr'
Umstande kann die Geldstrafe bis auf die Hälfte des Mindef
ermäßigt werden.

Bei Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 und 2 kann w
Strafe angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des
digen öffentlich bekanntzumachenist ; auch kann neben Gef
strafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werde»

C’djlltß »er Annahme oon Zeichnungen auf Kriegs«»
Donnerstag, den5. Oktober, l Air mittags.



Hummern nach der Skala der Dreizylinder-
,arne.
' Artikel Hl.

Bekanntmachung »ritt am 1. Oktober 1916 m

a. M., den 1. Oktober 1916.
v  Verordnende Behörde:

Stellvertretendes Generalkommando.
XVIII. Armeekorps.

den 1. Oktober 1916.
^ Verordnende Behörde:

Kommandantur der Festung
Coblenz -Ehrenbreitstei « .
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gebracht, mit dem Bemerken , daß , soweit nicht
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver-

von
UU
inn
>reh

inisterium.

Nelmmtaatzimi
(Nr . M. 1/10 . 16. K. R . 21.),

d Beschlagnahme,Bestandserhebung und
MNg von Bierglasdeckeln und Bierkrug-
baus Zinn*) und freiwillige Ablieferung

von anderen Zinngegenständen.
Vom 1. Oktober 1916.

gehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen
Miglichen Kriegsministeriums zur allgemeinen

finb, jede Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften
Beschlagnahme und Enteignung nach § 6 **) der
,Dachungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf
\  Juni 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 357 ) , vom 9.
^ 1915 (Reichs - Gesetzbl . Ŝ . 645 ) und vom 25.

:bej
IQltS

Iti
für
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chn-t'
Ibis
chm
de

J4
Hfl
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„jrt 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778) und jede Zuwider
dagegen die Meldepflicht nach 8 5 ' **) der Be-
Mung über Vorratserhebungen vom 2. Februar
Mchs-Gesetzbl. S . 54 ), vom 3 . September 1915
/-Gesetzbl. S . 549 ) und 21 . Oktober 1915 (Reichs-

S. 684 ) bestraft wird . Auch kann die Schließung
Siebes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhal-
Mverlässiger Personen vom Handel vom 23. Sep-
1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 603 ) angeordnet werden.

8 1.
Inkrafttreten der Bekanntmachung.
Bekanntmachung tritt mit dem Beginn des 1.
1916 in Kraft.

I 8 2.
»tt Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
^der Bekanntmachung werden betroffen:
Amtliche aus Zinn *) bestehenden Deckel von Bier
Käsern und Bierkrügen , einschließlich der dazuge
hörigen Scharniere.

8 3-
Ausnahmen.

genommen von den Bestimmungen dieser Bekannt-
,g sind Deckel und Scharniere von zinnernen Krügen
Men sowie Ränder , Einfassungen und Scharniere
jta, sofern die dazugehörigen Deckel nicht aus Zinn

-3 ,

prechM § 4.
der Urer Bekanntmachung betroffene Betriebe usw.

Bestimmungen dieser Bekanntmachung gelten für
i Zu,Maueret-, Gastwirtschafts - und Schankbetriebe (z. B.
Ansitz mm, Bierverläge . Gastwirtschaften , Kaffeehäuser

Konditoreien, überhaupt Bierausschänke aller Art ),
fiirVereine und Gesellschaften, Kasinos und Kantinen.

8 5.
Beschlagnahme.

Ile von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen
!werden hiermit beschlagnahmt , soweit sie sich im
ober im Gewahrsam der im Z 4 bezeichneten Per-
und Betriebe befinden.

St Beschlagnahme erstreckt sich auch auf solche Gegen-
i,die aus Zinn hergestellt sind, das von der Kriegs-
Wbteilung des Königlichen Kriegsministeriums

'träfe« die Militärbefehlshaber freigegeben worden ist.
^ § 6 .

Wirkung der Befchlaguahme.
^auW jjj Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vor-

« von Veränderungen an den von ihr berührten
»g KWunden verboten ist und rechtsgeschäftliche Ver-

Jfung:
18_

Sf40

um äte
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icht;
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beit 3*
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destbiv

nei«
, de- s
Ges«̂
rden.

sind Zinn im Sinne dieser Bekanntmachung werden neben
' >Unn auch Legierungen mit einem Zinngehalt von 75 v. H

„ verstanden.
«st Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu

idechxi ?■  wird, "sofern nicht nach" den allgemeinen Strafgesetzen«rasen nMen verwirkt sind, bestraft
">er der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände
drrauszugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers

'^5 ®verbringen oder zu versenden, zuwiderhandelt;
m' wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei

beschafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft
°der kauft, oder ein anderes Veräußerung ;- oder Er
Derbsgefchäft über ihn abschließt;
ver der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegen
mnde zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zu-
^erhandelt;

den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwider^Welt.
'® et vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Ver
Z? M>stichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt , oder

unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit
bis zu6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 10000 M.

^uch können Vorräte , die verschwiegen sind, im Urteil für

ügungen Uber sie nichtig sind , soweit sie nicht ausdrück-
ich auf Grund der folgenden Anordnungen oder etwa

weiter ergehender Anordnungen erlaubt werden Den
rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich,
die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollzieh¬
ung erfolgen.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
Verfügungen zulässig, die mit Zustimmung der mit der
Durchführung der Bekanntmachung beauftragten Behörden
erfolgen.

Die Befugnis zum einstweiligen ordnungsmäßett Weiter¬
ebrauch der beschlagnahmten Gegenstände bleibt unberührt.

8 7.
Meldepflicht , Enteignung und Ablieferung der

beschlagnahmten Gegenstände.
Die von der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände

unterliegen der Meldepflicht . Sie sind, sobald ihre Ent¬
eignung angeorduet ist, von den Biergläsern und Vierkrügen
zu entfernen und an Sammelstellen abzuliefern , die von
den beauftragten Behörden errichtet und bekanntgemacht
werden.

Die enteigneten Gegenstände , die nicht innerhalb der
vorgeschriebenen Zeit abgeliefert sind , werden auf Kosten
der Ablieferungspflichtigen zwangsweise abgeholt werden.

Mit der Durchführung dieser Bekauutmachnug werden die
Kommuoalverbände beauftragt. Diese erlassen auch die Aus-
ührungsbcstiuimuugeuhinsichtlich der Meldepflicht, Ablieferung

und Einziehung der beschlagnahmten Gegenstände.
Die Landeszentralbehörden bestimmen , wer als Kom¬

munalverband im Sinne dieser Bekanntmachung zu
gelten hat . Die Komrnunalverbände können den Ge¬
neinden die Durchführung dieser Bekanntmachung über¬

tragen . Gemeinden , die nach der letzten Volkszählung
mehr als 10600 Einwohner haben, muß auf Verlangen
die Duchführung übertragen werden.

8 8.
Uebernahmepreis.

Der von der beauftragten Behörde zu zahlende Ueber-
nahrnepreis wird auf 8.— Mk. für jedes Kilogramm fest¬
gesetzt. Dieser Uebernahmepreis enthält den Gegenwert für
die abgelieferten Gegenstände einschließlich aller mit der
Ablieferung verbundenen Leistungen , wie Entfernung der
Deckel und Scharniere von den Gläsern und Krügen.

Ablieferer , die mit dem vorbezeichneten Uebernahme-
vreis nicht einverstanden sind, haben dies sogleich bei der
Ablieferung zu erklären. In Fällen , in denen eine gütliche
Einigung über den Uebernahmepreis nicht erzielt ist , wird
dieser gemäß § 8 2 und 3 der Bekanntmachung über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24 . Juni 1915 auf
Antrag durch das Reichsschiedsgericht für Kriegsbedarf in
Berlin W 9, Voßstr . 4, endgültig festgesetzt.

8 9.
Befreiung von der Beschlagnahme , Enttignung

und Ablieferung.
Solche beschlagnahmten Gegenstände , für welche ein

kunstgewerblicher öder kunstgeschichtlicher Wert durch aner¬
kannte Sachverständige festgestellt wird , die von der
Landeszentralbehörde bestimmt und den Betroffenen durch
Ke beauftragten Behörden namhaft gemacht werden , sind
')urch die beauftragten Behörden auf Antrag von der
Beschlagnahme , Enteignung und Ablieferung zu befreien.

Andenkenwert entbindet nicht von der Beschlagnahme,
Enteignung und Ablieferung.

8 10.
Freiwillige Ablieferung von anderen

Zinngegenstände « .
Die Sammelstellen sind auch zur Entgegennahme folgen

)er von dieser Bekanntmachung nicht betroffenen Eß- und
Trinkgeräte aus Zinn *) verpflichtet:

Teller , Schüsseln , Schalen , Kumpen , Becher Krüge,
Kannen und Humpen . Für jedes Kilogramm der frei¬
willig abgelieferten zinnernen Gegenstände werden 6—Mk.
vergütet.

Die an diesen Gegenständen befindlichen Beschläge oder
Bestandteile aus anderem Material als Zinn werden nicht
vergütet und sind vor der Ablieferung zu entfernen.
Andere Gegenstände aus Zinn .sowie aus anderem Material
bestehende, mit Zinn überzogene Gegenstände werden nicht
angenommen.

Anfrage « und Anträge.
Alle Anfragen und Anträge , die die vorstehende Be¬

kanntmachung betreffen , sind an die beauftragten Behörden
zu richten.

Frankfurt (Main) , den 1. Oktober 1916.
Anordnende Behörde:

Stellvertretendes Generalkommando
XVlll . Armeekorps.

Coblenz , den 1. Oktober 1816.
Kommandantur der Festung

Ia 1 15143. Coblenz -Ehrenbreitstein.

W L*
^sthflässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Verord-
Mlchtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt, oder unrichtige

f," verfallen erklärt werden. Ebenso wird bestraft, wer vor-
Ir  vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen

WrrV m HI , »iioji ui ver yt ' iegieu vuw . umiu ^ iyc
^ Mündige Angaben macht, wird mit Geldstrafê bis zu 3022
. j -- Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu 6 Monaten be-
Sjij enfo wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen

,er  einzurichten oder zu führen unterläßt.

ind sie abgeschlagen , sonst nur kleine Teilvorstöße und
Artilleriekampf , der sich nördlich der Somme und in ein»
zelnen Abschnitten südlich des Flusses nachmittags ver-
'chärfte.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresfront des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
An der Stochodfront machte eine Kompagnie der

polnischen Legion einen erfolgreichen Vorstoß auf
Sitowicze ; südwestlich von Wytoniec griffen die Russen
vergeblich an.

Bei einer gelungenen Unternehmung in der Gegend
von Hukalomce (nördlich von Zborow ) in der wachst
zum 29 . September nahmen wir 3 Offiziere Mann
gefangen.
Heeresfront des Generals der Kavallerie Erzherzog Karl.

Südlich Str . Klauzura (Ludowa -Gebiet) und am
Co man hatten wohlvorbereitete Gegenangriffe von
Truppen des Generalleutnants v . Conta  vollen Erfolg.
Bei Str . Klauzura sind

4 VWerr. 832  Mm«
gefangen genommen und 8 Maschinengewehre
erbeutet.

Im Kirli-Baba -Abschnitt wurden russische Angriffe ab¬
gewiesen

Kriegsschauplatz in Siebenbürgen.
An der Ostfront sind die rumänischen Nord - und

weite Armee im Goergeny-Gebirge, aus der Linie
Zarajd-Oderhellen (Szekely -Udvarhely ) und von Fogaras
er zum Angriff übergegangen.  Im Goergeny-

Gebirge wurde der Feind abgewiesen . Weiter südlich
wichen die Sicherungstruppen aus . Deutsche Truppen
ielen rückwärts des Haar -Baches südlich von Henndofr,
Hegen) eine der rumänischen Kolonnen mit Erfolg an

warfen ff« zurück, nahmen
11 Miere 881 Mm» gelangt»

und erbeuteten 3 Maschinengewehre.

*) Unter Zinn im Sinne dieser Bestimmung werden neben reinem
Zinn auch Legierungen mit einem Zinngehalt von 75 v. H. und mehr
verstanden.

Lokales mb  prsVinziellss.
% Montabaur , 2 . Okt. Die Musterung der Landsturm-

pflichtigen beginnt nicht morgen, dm 3., sondern Donnerstag
den 5. Oktober. Weitere Nachricht folgt.

fl- Ransbach , 2 . Okt. Dem Gefreiten Aug. Bader
im Fußart . Rgt . Nr . 3 (Sohn des Jak . G. Bader ) wurde
am 17. September für bewiesene Tapferkeit vor dem
Feinde das Eiserne Kreuz 2r Klaffe verliehen.

Der deutsche Tagesbericht.
WTB Großes Hauptquartier, 30. Sept. 1916. (Amtlich.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Wie am vorhergehenden Tage griffen die Engländer
auch gestern mit starken Kräfte « zwischen der Ancre
und Coureelettes an. Nach wechselvollen Nahkämpfen

Me am 28. Srptembtt einaeleltete
rlmWmgsWncht oo» SekmmnftM
(RM-Srebea) ist gewonnen.

Unter dem Oberbefehl des Generals von Falikenhayn
haben deutsche und österreichisch -ungarische Truppen
tarke Teile der ersten rumänischen Armee nach hart¬

näckigen Kämpfen vernichtend geschlagen.
Nach schweren blutigen Verlusten flüchteten die Reste der

'eindlichen Truppen in Auflösung in das unwegsame
Bergland beiderseits des von uns durch kühne Gebirgs-
märsche bereits am 26. September früh im Rücken des
Gegners besetzten Roten Turm -Passes . Hier murden sie
von dem verheerenden Feuer bayrischer Tmppen unter
dem Generalleutnant Krafft v . Dellmensingen
empfangen.

Der Entlastungs -Stoß der rumänischen zweiten Armee
ist zu spät gekommen. Unsere Truppen kämpften mit
;rößter Erbitterung , nachdem bekannt wurde , daß die mit
)er Entente für die durch Deutschland bedrohte Kultur
kämpfenden , habgierigen Rumänen wehrlose Verwundete
ermordet hatten . Die Zahl der Gefangenen und die zum
Teil im belgischen Waldgelände zerstreute sehr erhebliche
Beute stehen noch nicht fest.

Am Hoetzinger (Hatszeger )-Gebirge und im Mehadia-
Abschnitt sind rumänische Angriffe gescheitert.

Balkan -Kriegsschauplatz.
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung . Unsere

Flugzeuggeschwader haben mit Erfolg die Eiseubahnbrücke
von Cernavoda und feindliche Truppenlager angegriffen.

Der Erste Generalquartrermeister:
Ludendorlf.

WTB (Amtlich .) Großes Hauptquartier , 1 . Oktt . 1916.
Westlicher Krirgrlchnunlatz.

Bei der Armee des Generalfeldmarschalls Herzog
Albrecht von Württemberg

sowie auf der flandrischen und Artoisfront der
Heeresgruppe des Kronprinzen Rupprecht
entfalteten die Engländer eine besonders lebhafte Patrou¬
illentätigkeit . An der Schlachtfront nördlich der Somme
nahm der Artilleriekampf am Nachmittag große Heftigkeit
an . Wiederum erfolgten bei und östlich von Thiepval
starke englische Angriffe , die wie an den vorangegangenen
Tagen von Truppen der Generale von Stein ' und Sixt
von Armin nach hartnäckigen Nahkämpfen abgeschlagen
wurden . Aus Rancourt und westlich davon stürmten
französische Regimenter vergebens gegen unsere Stellungen
an . Teilvorstöße aus Courcelette , aus Mowal und nord¬
westlich von Halle scheiterten im Sperrfeuer.

Heeresgruppe des deutschen Kronprinzen.
Rechts der Maas spielten sich unter vorübergehend auf¬

lebender Artillerietätigkeit kleine bedeutungslose Hand¬
granatenkämpfe ab.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Die Russen haben an verschiedenen Stellen ihre An¬

griffstätigkeit wieder ausgenommen.
Heeressront des Generalfeldmarschalls Prinzen

Leopold von Bayern.
Westlich von Luck nimmt das feindliche Feuer seit heute

früh zu. Beiderseits der Bahn Brody -Lemberg und weiter
südlich bis zur Graberka bei Zarkow ist dem feindlichen
Vorgehen teils durch Sperrfeuer Halt geboten , teils ist der
bis zu sieben Malen wiederholte Ansturm völlig zusammen¬
gebrochen.

Auf dem südlichen Angriffsflügel haben die Russen in
der vordersten Verteidigungslinie Fuß gefaßt.

Heeressront des Generals der Kavallerie
Erzherzog Karl.

Beiderseits der Zlota Lipa kam es zu heftigen Nah-



kämpfen . Im Winkel zwischen der Ceniowka und Zlota-
Lipa hat sich der Gegner vorgeschoben. Weiter westlich
warfen türkische Truppen eingedrungene feindliche Ab¬
teilungen gestern und heute morgen durch sofortigen Gegen¬
angriff wieder zurück und machten hierbei 230 Gefangene.

In den Karpathen herrschte im allgemeinen Ruhe . Die
Zahl der bei St . Klauzura gemachten Gefangenen ist auf
über 600 Mann gestiegen.

Kriegsschauplatz in Siebenbürgen.
An der Ostfront wurden rumänische Angriffe am Ma¬

rostal abgewiesen . Im Goergenytal und weiter südlich
entzogen sich die Vortruppen zum Teil dem feindlichen
Stoß . Die Beute der deutschen Truppen aus dem Gefecht
südlich von Henndorf (Hegen ) erhöht sich um acht Geschütze.
Nordwestlich von Fogaras hat der Feind seine Angriffe
eingestellt.

Aus der Schlacht von Hermannstadt waren bis gestern
eingebracht : über 3000 Gefangene , 13 Geschütze; ferner
sind erbeutet : eine Flugzeughalle , zwei Flugzeuge , zehn
Lokomotiven , 300 Waggons mit Munition , über 200
Munitionswagen , über 200 gefüllte Bagagewagen , 70
Kraftwagen , ein Lazarettzug . Weiteres Material wird erst
allmählich aus den Wäldern geborgen werden . DerRote-
Turmpaß ist angefüllt mit zerschossenen Fahrzeugen . Süd¬
lich des Passes wurden rumänische , gegen die Höhe west¬
lich Caineni gerichtete stärkere Vorstöße abgeschlagen. Im
Hoetzinger (Hatszeger ) Gebirge griff der Feind westlich des
Strell -Sztrigy -Tales vergeblich an.»altaa-Krlegrschauplatz

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls
von Mackensen.

Am 29. September etpatig eine östlmiW-«Mischt
LmMM Mt Aifihrt io de« Hefe« m Kombi«, «eriich-
tete neun«ob erbeutete siebe« teils belibene Schiffe.

V«k«rejl  motbeo» unsere« FluMMschmber« mit se-
obichteter pter Wirkung bombardiert.

Maredoaifche Front.
An vielen Stellen zwischen dem Prespasee und dem

Wardar lebhafte Jeuerkämpfe und vereinzelte ergebnislose
feindliche Unternehmungen . Ein starker Angriff brachte
den Gipfel des Kajmakcalan in den Besitz des Gegners,

Der Erste Generalquartiermeister:
Ludendorfs.

SolWerka « !.
Im Wege des schriftlichen Angebots sollen das nachstehende

Nutzholz  der Gemeinde Marsala
verkauft werde «.

Los 1: Distrikt Dornacker:
zirka 17« Festmeter Kesernstämme

«ad Derbholzstaagea<®m*),
Los 2. Distrikt Kriesberg:

zirka8« Festmetcr Fichten-Stämme
und (Durchforstung).

Los 3. Distrikt Renzeberg:
zirka 95 Festmeter Fichten-Stämme

nab Stangen (Durchforstung).
Los 4. Distrikt Schmidthölzchen:

ca.149 Fichten-Stämme«. Stangen Kl.
Los 5. Distrikt Höhe:

zirka 100 Festmeter Buchen-Stammhoiz,
Los 6. Distrikt Birkenbruch:

zirka 140 Festmeter Erlenschichtnutzholz,
Los 7. Distrikt Kreuzweg:

ca. 75 Festmeter Bmhen-Stammholz
(Durchforstung ),

Los 8. Distrikt Buchwald:
zirka 100 Festmeter Bvchen-Siammhoiz.

Bei dem Fichtenholz müssen die Gebote pro Festmeter,
getrennt für Stämme und Stangen angegeben werden,
auch muß Käufer das vorkommende trockene Holz mit
übernehmen.

Die Buchen werden in zwei Stärken verkauft und zwar
1. von 41 cm Durchmesser aufwärts und 2. bis zu 40 cm
Durchmesser . Hierbei ist anzugeben , mit welchem Durch¬
messer oder Kopfende angefangen werden soll.

Die Angebote sind schriftlich pro Festmeter , verschlossen
mit der Aufschrift „Angebot auf Nutzholz" mit der Er¬
klärung sich den Verkaufsbedingungen zu unterwerfen,

dir raml«. Moder, nachm. 1'!- Uhr
an den Unterzeichneten einzusenden, woselbst die Eröffnung
in Gegenwart der Reflektanten stattfindet.

Genehmigung bleibt Vorbehalten.
Maxsain , den 26 . September 1916.

Der Bürgermeister:
__ _ Meuer.

Bestellungen auf das Kreisblatt
für den Monat Oktober 1916

zum Preise von 55 Pf . werden von unseren Agenturen
entgegengenommen.

Wasterschuhcrrme färbt oft
und verschmiert die Kleider bei nasser Witterung!

Dr. Gentner’s Oel -Wachs-LederputzMarin
gibt wasserbeständigen , nichtabfärbenden tiefschwarzen

Hochglanz und macht das Leder wasserdicht.
Sofortige Lieferung , auch vr . Gentner 's Schuhfett

Tranolin und Universal -Tran -Lederfett.
Heerführerplakate.

Fabrikant Carl Gentner , Göppingen (Württbg .)

Kaufe jedes QuantumSchüttel-und Fallobst
zu 7.50 Mark den Zentner,

für lafeläpfel zahle die höchsten Breite.
Fuhrlohn wird extra vergütet.
J. P. Fries , Wirges.

(Fernruf 86 Amt Montabaur .)

Die Amte empfehlen
Apotheker Neumeier ’s

je
Mk. 2.10

D. R .G. M. No. 26122 u. 26617 . Erhältlich ind . Apotheken.
Apotheker Neumeier , Frankfurt am Main.

Best.: Nilr. Brachycladus Kraut 45, Lobet. Krauts , Salpeters. Kali 25, salbetrigs
Natron 5, Jödk . 5, Rohrzucker 15 Teile.

Asthma -Pulver
Cigarillos®|r|

Einiege-Schwelne
von 50 bis 100 Pfund Lebend-Gewicht kauft r

stk Mtajhit,
Abt.: Wirzes.

Mehr 2Jiefj
Mehr Buffer

TKefjr Ffeiecft
ist die Ccsung des Tages, und
es gilt aud) weiter eine dJerme/j»
rung des dSietbcstanbes ju en
jiefen. Vurd) ausgiebige  i

Rafidüngang  j
neben Sfidtsfpffi ßbosptjcrsäure
und tt>0 erfordernd) Matt wird auf
Wiesen, -Weiden und Feldern
nie! Tufter mit tjp/jem Ztät)rax:rt
erjeugf.

ßefetjrende Sctjriften und itusfünfte Uber TuUerbaa
jederzeit tostenlos durdb die

Maureri.Hilfsarbeiter
PT “gesucht. ~9f

Homberg & Co., Baugeschäft,
Troisdorf  b ./Bonn , Stationsweg 1.

(Fahrgeld wird eventl. vergütet.)

15- 20 kräftige
Arbeiter

als TongrSdrr aad
Abräamer gefacht,

hoher Lahn.
Winterbeschäftiguug garantiert.

Sanitäre Aufemhaltsräume.
Nach Fertigstellung des Baues

freie Badegelegenheit.
Meldungen an Hrn . Betriebs-
führerHölzgen inStaudt,

Betrieb „Timpel ."
Westermäider

Elektro-Lrmole-
Toagewerkschaft.

Arbeiter gesucht
bei hohem Loh « .

Näheres bei Schachtmeister
Kirchen» in Eschelbach

oder Bauunternehmer
Loos in Arzbach.

i “ - kBüte
werden chic und billig

um gearbeitet
und garniert

(Daria Winter
Vorderer Rebstock 2.

Wohnung
von 3—4 Zimmern u . Küche
nebst Zubehör gleich oder
später zu vermiß ten.

A. Piwowarsky.

Formulare ra
Urlaubsgesuchen für Ernte¬
arbeitenu.Feldbestellungen,

Militärreklamationen,
Mahlkarten,

Kartoffelbezugsscheine,
Seifenscheine,

Bezugsscheine für Kleider
und Stoffe,

Bescheinigungen über Ein¬
kauf von Fleisch,
Radfahrkarten,

Anträge auf Erlaubnis
der Benutzung eines Fahr¬

rades(rot),
Wiegescheine,

Mehlbestellungen
(neues Formular)

sind vorrätig in der
Areisblatt -Druckerei

Bester hellbrennend , wie
Gaslicht,gefahrlos,

trotz höherem
Preise billiger im Verbrauch , lieferbar : Leih-Eisenfäffer
zu ca. 125 Liter . Probe -Kannen zu 5, 10, 20 u. mehr Liter.

Bestellungen nimmt entgegen:
Ludwig Steiametz. Seltersi. Weitem.
(Vertreter der Fa . Karl Giebel , techn. Oele u . Fette , Fulda .)

ir,
Sit nächste Nummer

des Krrishlattes wird
aasnahmsweilr bereit; morgea Siear-
tag-Abend gedrastt aad»erfandt

Montabaur.

Auf unseren Grube«
Zimmern , an« u. Ochsen¬
heide bei Staudt finden noch
Erdarbeiter
u. ToagrLber
dauernde Beschäftigung gegen
hohen Lohn.
Gewerkschaft

Zimmermann.
Montabaur.

«»»bei s,j|t
San.-Ratuf

^f ' iiolont

A'-enkt»«,,
EEeliz.

ßanni(Diilis
fllontabaut

Bahnhofstr. 15. Tel!

sächsische

empfiehlt

Foh. Rüder, Bop
Telefon 251.

Wie ne
werden Anzflgs

üeberzleher durch
Eeinigen in

Färberei Ba.
Montabaur , Bahnhofs

der

-== Kaufe s-
jedes Luantum

Zwetsche,
«udTaselobs
Frz. Spielern

Montabaur . 1

Mädche«.
das alle Hausarbeit vech
sucht Stellung . Zu
fragen in der Geschähst!

Bei hohem Lohn  suche
sofort oder 15. Oktober

tüchtiges , sauber«

welches schon gedient hat>
etwas kochen kann. W
in der Geschäftsstelle d.

tzausburschk
sucht Delikateffengescha

Anton Nenrohr,
Coblenz , FirmungM

Wir suchen einen beajunge«
in die Lehre gegen sos<
Vergütung.

Herschbach, 1. Okt. Id

Einige

lonjtSIt
gegen hshev
Aloy; Foi. Vm

Siershah"'
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